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Vorwort zum Nachtrag 3, gültig ab 1. Januar 2022 

Mit dem vorliegenden Nachtrag werden die Regelung zu folgenden 
Themen präzisiert und ergänzt:   
 Sonderfälle bei der Statusbeurteilung von Gesellschaftern ei-

ner Kollektivgesellschaft (Rz 1027); 
 Koordination zwischen AHV-Ausgleichskassen und Suva bei 

der beitragsrechtlichen Statusbeurteilung (Rz 1041 bis 1044, 
neu);  

 Entschädigungen für missbräuchliche Kündigung nach 
Art. 336a Abs. 2 OR und für ungerechtfertigte Entlassung nach 
Art. 337c Abs. 3 OR (Rz 2097);  

 Begriff des Sozialplanes (Art. 8ter AHVV, Rz 2143);  
 Unkostenentschädigungen für die auswärtige Verpflegung 

(Rz 3006.1); 
 Differenzierung zwischen Autorenhonoraren und Einkommen 

aus der Verwertung von Autorenrechten (Rz 4048 und 4081).  

Die Praxis betreffend Haushaltszulagen wird angepasst. Diese kön-
nen neu auch dann als orts- und branchenüblich qualifiziert werden, 
wenn sie nicht in einem Gesetz oder GAV geregelt sind (Rz 2171).  

Ferner werden Fehler und Ungereimtheiten ausgemerzt und die 
Rechtsprechung des höchsten Gerichts auf den neusten Stand ge-
bracht, dies bis und mit Nr. 76 der Liste „Rechtsprechung des Bun-
desgerichts zum AHV-Beitragsrecht (Auswahl des BSV)“.  

Die Änderungen sind mit dem Vermerk 1/22 gekennzeichnet. 

  

http://www.admin.ch/ch/d/sr/220/a336a.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/220/a337c.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/63/1185_1183_1185/de#art_8_ter
http://www.bsvlive.admin.ch/vollzug/documents/index/category:29/lang:deu
http://www.bsvlive.admin.ch/vollzug/documents/index/category:29/lang:deu
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Abkürzungen 

Verordnung des EFD über den Abzug der Berufs-
kosten unselbstständig Erwerbstätiger bei der di-
rekten Bundessteuer (SR 642.118.1) 

Bundesgesetz vom 25. September 1952 über den 
Erwerbsersatz (Erwerbsersatzgesetz, SR 834.1) 

Verordnung vom 11. November 2020 über den Zi-
vilschutz (Zivilschutzverordnung, SR 520.11 

Berufskosten-
verordnung 

EOG 

ZSV 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1993/1363_1363_1363/de
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19520192/index.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/888/de
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Bei versicherten Personen, die weiterhin in bedeutendem 
Umfang für den bisherigen Arbeitgeber tätig sind, sind an 
die Anerkennung des Status als Selbstständigerwerbende 
in Bezug auf diese Tätigkeit insofern erhöhte Anforderun-
gen zu stellen, als die hierfür sprechenden Merkmale dieje-
nigen unselbstständiger Erwerbstätigkeit klar überwiegen 
müssen1. Wenn und soweit sich an Art und Inhalt der Tä-
tigkeit nichts Wesentliches im Vergleich zu früher geändert 
hat und es sich dabei um Arbeiten handelt, die aus Sicht 
des Betriebes typischerweise durch Arbeitnehmende aus-
geführt werden, spricht eine natürliche Vermutung für de-
ren unselbständigen Charakter. Dies gilt insbesondere 
auch im Falle der Gründung einer Kollektivgesellschaft zu 
Umgehungszwecken (s. auch die WSN)2. Umgekehrt 
schliesst der Umstand, (auch) für den früheren Arbeitgeber 
tätig zu sein, für sich allein genommen die Annahme einer 
selbstständigen Tätigkeit nicht a priori aus3. 

Die Frage, ob ein Einkommen aus unselbstständiger oder 
aus selbstständiger Erwerbstätigkeit stammt, entscheiden 
grundsätzlich die Ausgleichskassen. Im Kompetenzbereich 
der Suva (Art. 66 UVG) sind sowohl die Ausgleichskassen 
als auch die Suva für den Entscheid zuständig: die Suva in 
Bezug auf die Unfallversicherung, die jeweilige Ausgleichs-
kasse für die übrigen Sozialversicherungen. Sie können 
nicht auf ihre Zuständigkeiten verzichten und den Ent-
scheid dem anderen Versicherungsträger überlassen. 

Vor der Eröffnung koordinieren die Ausgleichskasse und 
die Suva ihre Entscheide auf geeignete Weise. 

Können sie sich über das Statut nicht einigen, erfolgt ein 
Differenzbereinigungsverfahren, welches zu protokollieren 
ist. Bei fortbestehender Uneinigkeit verfügt der Versiche-
rungsträger, welcher auf Unselbstständigkeit erkennt. Ad-
ressat dieser Verfügung sind die betroffenen Personen. 

                                      
1 23. Juni   2005 H 83/04      –       
2  16.  September  1997 AHI  1998 S. 101  – 
3 17. Mai   2002 H 30/01      –       

1027 
1/22 

1041 
1/22 

1042 
1/22 

1043 
1/22 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1982/1676_1676_1676/de#art_66
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Der verfügende Versicherungsträger führt auch ein allfälli-
ges Rechtsmittelverfahren. Der andere Versicherungsträ-
ger erhält eine Kopie der Verfügung und sistiert sein Ver-
fahren bis zu deren Rechtskraft. 

Die Ausgleichskasse informiert das BSV unverzüglich über 
Fälle, die von medialem und/oder politischem Interesse 
sind oder es mutmasslich werden könnten. 

Liegt ein internationaler Bezug vor, muss unter Anwendung 
der Vorschriften zur Versicherungsunterstellung (vgl. WVP) 
festgestellt werden, in welchen Staaten der Mitarbeiter 
während der Vestingperiode (zum Begriff vgl. 
Ziff. 2.4 KS ESTV Nr. 37) unterstellt war4. Die geldwerten 
Vorteile aus Mitarbeiterbeteiligungen, welche massgeben-
den Lohn darstellen, werden entsprechend anteilsmässig 
an der Dauer der verschiedenen Versicherungsunterstel-
lungen beitragspflichtig. Nicht von Belang ist die Zeitdauer 
zwischen dem Ende der Vestingperiode und dem Zeitpunkt 
der tatsächlichen Ausübung. 

Derartiges Naturaleinkommen ist von der Ausgleichskasse 
von Fall zu Fall zu schätzen5. Wenn immer möglich, soll 
auf die entsprechenden Ansätze der direkten Bundes-
steuer oder der kantonalen Steuern abgestellt werden, so-
fern nicht bereits durch die SUVA bestimmte Ansätze fest-
gelegt worden sind. Die private Nutzung des Geschäftswa-
gens wird von der Ausgleichskasse gleich bewertet wie im 
Bereich der direkten Bundessteuer (vgl. Art. 5a Berufskos-
tenverordnung). 

  

                                      
4  14.  Juni    2021  9C_86/2021     – 
5 28. September 1949 ZAK  1950 S. 34  – 

1044 
1/22 

2026 

2079 

https://www.estv.admin.ch/dam/estv/de/dokumente/bundessteuer/kreisschreiben/2004/1-037-d-2020.pdf.download.pdf/1-037-D-2020-d.pdf
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1993/1363_1363_1363/de#art_5a
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1993/1363_1363_1363/de#art_5a
http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F14-06-2021-9C_86-2021&lang=de&type=show_document
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9.2 Entschädigungen an Versicherte gemäss dem 
Bundesgesetz über den Erwerbsersatz (EOG) 

Von den Entschädigungen nach diesem Gesetz müssen 
mit wenigen Ausnahmen Beiträge an die AHV/IV/EO und – 
soweit es sich bei den Empfangenden um Arbeitnehmende 
handelt – auch an die ALV bezahlt werden (Art. 19a EOG). 
Bei Arbeitnehmenden wird die Entschädigung damit wie 
ein Bestandteil des massgebenden Lohnes behandelt. Für 
die Einzelheiten wird auf die Wegleitung zur Erwerbser-
satzordnung (WEO) verwiesen. 

Als Beispiele für massgebenden Lohn seien namentlich er-
wähnt: 
– Entgelte, welche die Arbeitgebenden nachträglich für 

eine während der Dauer des Arbeitsverhältnisses ver-
richtete Tätigkeit gewähren (z.B. Provisionen). Solche 
Entgelte können sogar erst längere Zeit nach dem Aus-
tritt der Arbeitnehmenden festgesetzt werden (Gratifikati-
onen für das letzte Geschäftsjahr). 

– Entgelte, welche die Arbeitgebenden den Arbeitnehmen-
den bei vorzeitiger Auflösung des Arbeitsverhältnisses 
gewähren (z.B. Schadenersatzforderungen im Sinne von 
Art. 337c Abs. 1 OR), wobei der Rechtsgrund der Auflö-
sung ohne Bedeutung ist6. Nicht zum massgebenden 
Lohn gehören hingegen vom Richter festgesetzte Ent-
schädigungen für missbräuchliche Kündigung nach 
Art. 336a Abs. 2 OR und für ungerechtfertigte Entlas-
sung nach Art. 337c Abs. 3 OR; Entschädigungen ge-
mäss gerichtlichen oder aussergerichtlichen Vergleichen 
fallen nicht darunter7. 

– Entgelte, welche die Arbeitgebenden den Arbeitnehmen-
den für den Verzicht auf die Ausübung einer bestimmten 

                                      
6 18. April   1958 ZAK  1958 S. 322  EVGE 1958 S. 108 
 13. April   1959 ZAK  1959 S. 428  EVGE 1959 S. 145 
 3. Oktober  1959 ZAK  1961 S. 32  – 
 6. August  1976 ZAK  1976 S. 510  BGE  102  V 156 
 17 Mai   1996 AHI  1997 S. 22  – 
7 17. April   1997 AHI  1997 S. 281  BGE  123  V 5 
 22. April   2009 4A_590/2008     BGE  135  III 405 

1/22 

2091 
1/22 

2097 
1/22 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/834_1/a19a.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/220/a337c.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/220/a336a.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/220/a337c.html
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Erwerbstätigkeit gewähren, zum Beispiel für die Einhal-
tung eines Konkurrenzverbotes8. 

– Abgeltungen für nicht bezogene Ferien. 
– Entschädigungen für den Verlust der Stelle vor deren 

Antritt9. 
– Von einem patronalen Wohlfahrtsfonds geleistete Über-

brückungsrente. 

Als Sozialplan gilt eine Vereinbarung, in welcher die Arbeit-
gebenden und die Arbeitnehmenden (Arbeitnehmervertre-
tung oder Gewerkschaft) die Massnahmen festlegen, mit 
denen Kündigungen vermieden, deren Zahl beschränkt so-
wie deren Folgen gemildert werden (vgl. Art. 335h Abs. 1 
OR)10.  

Die von den Arbeitgebenden darüber hinaus ausgerichte-
ten Familienzulagen, die in einem Personalreglement der 
Arbeitgebenden vorgesehen sind oder auf welche die Ar-
beitnehmenden einen Anspruch haben, sind beitragsfrei 
bis zur Höhe des: 
– einfachen Betrags der Ausbildungszulage nach Art. 5 

Abs. 2 FamZG für Kinder- und Ausbildungszulagen 
(Rz 2165) je Kind sowie für Haushaltszulagen pro Haus-
halt (Rz 2166); 

– fünffachen Betrags der Ausbildungszulage nach Art. 5 
Abs. 2 FamZG für Geburts- und Adoptionszulagen 
(Rz 2168) je Kind. 

Diese Regelung gilt nicht für Zulagen nach Rz 2167. 

Beispiele: 
1. Ein kantonales Familienzulagengesetz sieht die Ausrich-

tung einer Geburtszulage von 1500 Franken vor und der 
Arbeitgeber gewährt Frau X. ausserdem freiwillig einen 
Betrag von 500 Franken als Geburtszulage. Nur die im 
kantonalen Familienzulagengesetz vorgesehene Ge-

                                      
8 25. Oktober  1955 ZAK  1956 S. 81  EVGE 1955 S. 261 
9 17. Mai   1996 AHI  1997 S. 22  – 
  23. Februar  1998 AHI  1998 S. 282  BGE  124  V 100 
10  12. Februar  2007 –       BGE  113  III 213 

2143 
1/22 

2171 
1/22 

2172 
1/22 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19110009/index.html#a335h
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19110009/index.html#a335h
http://intranet.admin.ch/ch/d/sr/836_2/a5.html
http://intranet.admin.ch/ch/d/sr/836_2/a5.html
http://intranet.admin.ch/ch/d/sr/836_2/a5.html
http://intranet.admin.ch/ch/d/sr/836_2/a5.html
https://www.bsvlive.admin.ch/vollzug/storage/documents/2757/2757_1_de.pdf
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burtszulage ist beitragsfrei. Die freiwillig gewährte Ge-
burtszulage ist beitragspflichtig (da weder Grundlage in 
einem Personalreglement noch Anspruch darauf). 

2. Ein Gesamtarbeitsvertrag sieht die Ausrichtung einer 
Kinderzulage von 300 Franken je Kind vor und die Ar-
beitgeberin gewährt Herrn Y., Vater von zwei Kindern, 
aufgrund des Arbeitsvertrags ausserdem einen Betrag 
von 500 Franken je Kind als Kinderzulage. Während die 
im Gesamtarbeitsvertrag vorgesehenen 600 Franken (2 
Kinder x 300 Franken) beitragsfrei sind, ist der von der 
Arbeitgeberin ausgerichtete Zusatz nach Rz 2171 erster 
Strich nur bis zur Höhe von 500 Franken (2 Kinder x 250 
Franken) von der Beitragspflicht ausgenommen. 

3. Ein kantonales Familienzulagengesetz sieht die Ausrich-
tung einer Ausbildungszulage von 300 Franken vor und 
der Arbeitgeber gewährt ausserdem einen Betrag von 
500 Franken als Ausbildungszulage aufgrund des von 
ihm erlassenen Personalreglements. Die im kantonalen 
Familienzulagengesetz vorgesehene Ausbildungszulage 
ist beitragsfrei, der vom Arbeitgeber ausgerichtete Zu-
satz ist hingegen nach Rz 2171 erster Strich nur bis zur 
Höhe von 250 Franken von der Beitragspflicht ausge-
nommen. 

4. Die Arbeitgeberin sieht in einem von ihr erlassenen Per-
sonalreglement die Ausrichtung einer Geburtszulage von 
1000 Franken und einer Haushaltszulage von 1200 
Franken vor. Während die Geburtszulage ganz beitrags-
frei ist, ist die Haushaltszulage nach Rz 2171 erster 
Strich nur bis zur Höhe von 250 Franken von der Bei-
tragspflicht ausgenommen. 

Beispiele:  
– Nicht als gewöhnlich gilt der Arbeitsort der Arbeitneh-

menden eines Reinigungsinstituts, welche jeden Tag an 
einem anderen Ort eingesetzt werden.  

– Als gewöhnlich gilt der Arbeitsort der Arbeitnehmenden 
eines Bauunternehmens, welche während 6 Monaten auf 
der gleichen Baustelle arbeiten. 

3006.1 
1/22 
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Die Anerkennung von Unkosten durch die Steuerbehörden 
ist für die Ausgleichskassen nicht verbindlich11. Rechnen 
die Arbeitgebenden die Unkosten jedoch unter Einhaltung 
der steuerlichen Vorgaben nach Belegen oder in Form von 
Einzelfallpauschalen ab, so dass diese im Lohnausweis für 
die Steuererklärung betragsmässig nicht deklariert werden 
müssen (s. Ziffer 13.1.1 des Lohnausweises sowie Rz 52 
der Wegleitung zum Ausfüllen des Lohnausweises bzw. 
der Rentenbescheinigung, herausgegeben von der 
Schweizerischen Steuerkonferenz und der Eidgenössi-
schen Steuerverwaltung: Lohnausweis/ Rentenbescheini-
gung | ESTV), können diese auch von den Ausgleichskas-
sen übernommen werden. 

Die sogenannten Autorenhonorare, das heisst Entschädi-
gungen für die Schaffung oder den Vortrag eigener Werke, 
sind in der Regel Einkommen aus selbstständiger Erwerbs-
tätigkeit. Es gilt jedoch die Umstände des Einzelfalls zu 
prüfen. Bezüglich der durch die Verwertung der Autoren-
rechte erzielten Einkommen s. Rz 4077 ff. und 4081. 

Die für die Verwertung des Einkommens der Erfinderinnen 
und Erfinder aufgestellten Regeln sind auch anwendbar auf 
das Einkommen, das die Inhaberin bzw. der Inhaber von 
Verlagsrechten oder von Autorenrechten dadurch erzielt, 
dass sie bzw. er diese andern zur Nutzung überlässt12. Für 
das durch die Schaffung eines Werkes erzielte Einkommen 
s. Rz 4048. 

                                      
11 6. Januar  1951 ZAK  1951 S. 169  – 
 13. Januar  1958 ZAK  1958 S. 366  – 
 19. Oktober  1989 ZAK  1990 S. 37  – 
 2. Dezember 1993 AHI  1994 S. 164  – 
12 14. November 1958 ZAK  1959 S. 33  – 

3011 

4048 
1/22 

4081 
1/22 

https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/direkte-bundessteuer/lohnausweis.html
https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/direkte-bundessteuer/lohnausweis.html
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